
 

In der nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 26.09.2018 wurden folgende 
Beschlüsse gefasst: 

 
zu 5.1 Vergabe einer Konzession an Werbenutzungsrechten im öffentlichen Raum 

der Stadt Halle (Saale) 
Vorlage: VI/2018/04343 

__________________________________________________________________________ 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt im Ergebnis des Vergabeverfahrens zur Vergabe der Werberechte der 
Stadt Halle (Saale) nach der Verordnung über die Vergabe von Konzessionen (KonzVgV), eine 
Konzession von Werbenutzungsrechten im öffentlichen Raum der Stadt Halle (Saale) an die 
DSM Deutsche Städte Medien GmbH zu vergeben und ermächtigt den Oberbürgermeister den 
Werbenutzungsvertrag zu schließen. 
 
 

 
zu 5.2 Vergabebeschluss: FB 24.5.1-L-12/2018: Beschaffung von 190 

Multifunktionsgeräten auf Klickpreisbasis über 48 Monate 
Vorlage: VI/2018/04242 

__________________________________________________________________________ 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, der Firma Net Con Ausgabeservice GmbH aus Halle (Saale) den 
Zuschlag zur Lieferung von 190 Multifunktionsgeräten auf Klickpreisbasis über 48 Monate für 
den Leistungszeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2022 zu erteilen. 
 
Die zu vergebende Auftragssumme beträgt 506.074,35 €. 

 
 

 
zu 5.3 Vergabebeschluss: FB 24-B-2018-135 - Stadt Halle ('Saale) - Georg-

Friedrich-Händel-Halle - Erneuerung AMX-Anlage 
Vorlage: VI/2018/04202 

__________________________________________________________________________ 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, für die Georg-Friedrich-Händel-Halle - Erneuerung AMX-Anlage, den 
Zuschlag an die Amptown System Company GmbH mit Firmensitz in Hamburg zu einer 
Bruttosumme von 1.153.147,63 € zu erteilen. 



 
zu 5.4 Vergabebeschluss: FB 24-P-EU-2018-006 - Stadt Halle (Saale) - 

Ersatzneubau des Nachwuchsleistungszentrum HFC - Freianlagenplanung - 
Hochwassermaßnahme 195 
Vorlage: VI/2018/04320 

__________________________________________________________________________ 

 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, mit der Ausführung der Planungsleistungen für die Freianlagenplanung 
sowie besondere Leistungen gemäß Aufgabenstellung die SNP Architekten + Ingenieure GmbH 
aus Leipzig zu einem voraussichtlichen Honorar von 405.790,00 € (brutto) zu beauftragen. 
Vorerst sollen nur die Leistungsphasen 4 bis 7 HOAI sowie besondere Leistungen zu einem 
Honorar in Höhe von 223.927,76 € (brutto) vergeben werden.  

 

 
zu 5.5 Vergabebeschluss: FB 24 HW 65b-05.1-2017: Um- und Ausbau Eisdom zu 

einer vollwertigen Eissporthalle, ELT-Planung Leistungsphase 4 bis 8 
Vorlage: VI/2018/04327 

__________________________________________________________________________ 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, mit der Ausführung der Planungsleistungen Um- und Ausbau Eisdom – 
ELT gemäß Aufgabenstellung die Sehlhoff GmbH aus Markkleeberg zu einem voraussichtlichen 
Honorar von 270.074,42 € (brutto) zu beauftragen. 
 
Zunächst soll die Leistungsphase 4 mit einem Wertumfang von 2.821,43 € (brutto) beauftragt 
werden. 
 
Der Vertrag enthält folgenden Passus: 
„Der AG beabsichtigt, für das Bauvorhaben Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Die Leistungen 
der Leistungsstufe 1 gemäß Vertrag sind daher vom AN erst auf schriftlichen Abruf nach Klärung 
der fördermittelrelevanten Umstände zu erbringen. Nach schriftlichem Abruf der Leistungsstufe 1 
ist der AN verpflichtet, die abgerufenen Planungsleistungen der Leistungsphase 1 innerhalb von 
3 Wochen aufzunehmen und von maximal weiteren 4 Monaten fertigzustellen. Die notwendigen 
Vorleistungen sind so zu berücksichtigen, dass der Objektplaner fristgerecht liefern kann. Für 
sodann folgende Stufen erfolgt eine einvernehmliche Festlegung der Planungs- und Bauzeit 
zum Beauftragungszeitpunkt. Erfolgt der Abruf der Leistungen der Leistungsstufe 1 nicht bis 
spätestens 6 Monate nach Beauftragung, sind beide Parteien berechtigt, von diesem Vertrag 
zurückzutreten. Mit dem Rücktritt einer Vertragspartei von dem Vertrag erlöschen die 
wechselseitigen Rechte und Pflichten aus dem Vertrag und sämtliche ggf. aus dem Vertrag 
herrührende Ansprüche, insbesondere etwaige Vergütungs-, Ersatz- oder sonstige 
Zahlungsansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund.  

 



 
zu 5.6 Vergabebeschluss: FB 24 HW 65b-17.1-2017: Um- und Ausbau Eisdom zu 

einer vollwertigen Eissporthalle, Tragwerksplanung Leistungsphase 4 bis 8 
Vorlage: VI/2018/04330 

__________________________________________________________________________ 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, mit der Ausführung der Planungsleistungen Um- und Ausbau Eisdom – 
Tragwerksplanung gemäß Aufgabenstellung das Büro Krebs & Kiefer GmbH aus Dresden zu 
einem voraussichtlichen Honorar von 296.393,92 € (brutto) zu beauftragen. 
 
Zunächst soll die Leistungsphase 4 mit einem Wertumfang von 102.204,80 € (brutto) beauftragt 
werden. 
 
Der Vertrag enthält folgenden Passus: 
„Der AG beabsichtigt, für das Bauvorhaben Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Die Leistungen 
der Leistungsstufe 1 gemäß Vertrag sind daher vom AN erst auf schriftlichen Abruf nach Klärung 
der fördermittelrelevanten Umstände zu erbringen. Nach schriftlichem Abruf der Leistungsstufe 1 
ist der AN verpflichtet, die abgerufenen Planungsleistungen der Leistungsphase 1 innerhalb von 
3 Wochen aufzunehmen und von maximal weiteren 4 Monaten fertigzustellen. Die notwendigen 
Vorleistungen sind so zu berücksichtigen, dass der Objektplaner fristgerecht liefern kann. Für 
sodann folgende Stufen erfolgt eine einvernehmliche Festlegung der Planungs- und Bauzeit 
zum Beauftragungszeitpunkt. Erfolgt der Abruf der Leistungen der Leistungsstufe 1 nicht bis 
spätestens 6 Monate nach Beauftragung, sind beide Parteien berechtigt, von diesem Vertrag 
zurückzutreten. Mit dem Rücktritt einer Vertragspartei von dem Vertrag erlöschen die 
wechselseitigen Rechte und Pflichten aus dem Vertrag und sämtliche ggf. aus dem Vertrag 
herrührende Ansprüche, insbesondere etwaige Vergütungs-, Ersatz- oder sonstige 
Zahlungsansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund.“ 

 
zu 5.7 Vergabebeschluss: FB 50-L-01/2018: Gesonderte Beratung und Betreuung 

von Personen nach Artikel 1 § 1 Abs. 1 Satz 1 Landesaufnahmegesetz LSA 
im Stadtgebiet von Halle (Saale) 
Vorlage: VI/2018/04237 

__________________________________________________________________________ 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, den Zuschlag für das Los 1 an 
 

AWO SPI GmbH 
Zur Saaleaue 51a 
06122 Halle (Saale) 

 
zu einer Vergabesumme von 89.443,20 € (netto) für ein Jahr zu erteilen. Der Auftrag kann mit 
einer Option um jeweils 1 Jahr zu den gleichen Konditionen bis max. 31.12.2021 verlängert 
werden. Vergabesumme für 3 Jahre 268.329,60 € (netto). 
 
Der Stadtrat beschließt, den Zuschlag für Los 2 an 



 
BBI Bildungs- und Beratungsinstitut GmbH 
Ankerstraße 2 
06108 Halle (Saale) 
 

zu einer Vergabesumme von 90.921,60 € (netto) für ein Jahr zu erteilen. Der Auftrag kann mit 
einer Option um jeweils 1 Jahr zu den gleichen Konditionen bis max. 31.12.2021 verlängert 
werden. Vergabesumme für 3 Jahre 272.764,80 € (netto). 

 

 
zu 5.8 Vergabebeschluss: FB 50-L-03/2018: Anmietung von möblierten 

Unterkünften mit Kapazitäten von je 100 bis 200 Personen in Wohneinheiten 
für je 1 bis 4 Personen nach dem Landesaufnahmegesetz LSA im 
Stadtgebiet von Halle (Saale) 
Vorlage: VI/2018/04240 

__________________________________________________________________________ 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, den Zuschlag an  
 

Wohnzentrum Jan-Fritz Hönig 
Ludwig-Wucherer-Straße 27 
06108 Halle (Saale) 
 

zu den Einzelpreisen 13,90 Euro pro belegtem Platz/Tag und 13,40 € pro unbelegtem Platz/Tag 
für den Leistungszeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 zu erteilen. Der Auftrag kann mit einer 
Option um jeweils ein weiteres Jahr bis längstens zum 31.12.2025 verlängert werden. 
  
Der Stadtrat beschließt, den Zuschlag an 
 

Wohnzentrum Susanne Hönig 
Ernst-Kamieth-Straße 3 
06112 Halle (Saale) 
 

zu den Einzelpreisen 13,90 Euro pro belegtem Platz/Tag und 13,40 € pro unbelegtem Platz/Tag 
für den Leistungszeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 zu erteilen. Der Auftrag kann mit einer 
Option um jeweils ein weiteres Jahr bis längstens zum 31.12.2025 verlängert werden.  

 

 

 

 

 



 
zu 5.9 Vergabebeschluss: FB 61-P-EU-2018-004 - Stadt Halle (Saale) - GRW-

Maßnahme Ausbau wassertouristische Infrastruktur 
Vorlage: VI/2018/04319 

__________________________________________________________________________ 

 
Beschluss: 
 

1. Der Stadtrat beschließt, mit der Ausführung der Planungsleistungen für Leistungsphasen 
2 – 3 und besondere Leistungen für Gebäudeplanung, Freianlagenplanung und 
Technische Ausrüstung sowie für Leistungsphasen 1 -3 und besondere Leistungen für 
Ingenieurbauwerke und Tragwerksplanung gemäß Aufgabenstellung die SSF Ingenieure 
AG aus Halle (Saale) zu einem Honorar in Höhe von 116.661,06 € (brutto) zu 
beauftragen. 

 
2. Die Beauftragung der SSF Ingenieure AG aus Halle (Saale) mit der Ausführung der 

optional angebotenen Leistungen der Leistungsphasen 4 – 9 und besondere Leistungen 
für Gebäudeplanung, Freianlagenplanung, Technische Ausrüstung und 
Ingenieurbauwerke sowie der Leistungsphasen 4 – 6 und besondere Leistungen für 
Tragwerksplanung gemäß Aufgabenstellung erfolgt nach abschließender Bewilligung der 
Fördermittel und Einordnung in den städtischen Haushalt zu einem voraussichtlichen 
Honorar in Höhe von 249.168,15 € (brutto). 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
Hendrik Lange 
Stadtratsvorsitzender 
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